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§ 6 RpflG Geschäftsverteilung
 RpflG - Rechtspflegergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.07.2024

1. (1)Der Rechtspfleger ist in der Geschäftsverteilungsübersicht des Gerichtes unter Angabe seines Arbeitsgebietes

und der Gerichtsabteilung, der er zugewiesen ist, anzuführen.

2. (2)Die Aufteilung der Geschäfte innerhalb einer Gerichtsabteilung erfolgt durch den Richter nach Maßgabe des

zeitlichen Umfanges der Zuweisung eines oder mehrerer Rechtspfleger.

3. (3)Werden bei einem Gericht mehrere zur Besorgung desselben Arbeitsgebietes befugte Rechtspfleger

verwendet, so hat der Vorsteher des Bezirksgerichtes (Präsident des Gerichtshofes) in der

Geschäftsverteilungsübersicht eine entsprechende wechselseitige Vertretungsregelung zu treffen.
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